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©  Gleitkontaktstück  für  hohe  Stromdichten. 
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©  Beschrieben  wird  ein  Gleitkontaktstück  für  hohe 
Stromdichten  mit  einer  Beimengung,  die  ohne  we- 
sentliche  Zusätze  an  Blei  oder  Antimon  auskommt. 
Diese  giftigen  Metalle  werden  vermieden.  Ohne  Qua- 
litätseinbuße  werden  sie  durch  ungiftige  Metalle  oder 
Metallegierungen  ersetzt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Gleitkontaktstück  auf 
Kupfer-Kohlenstoffbasis  für  hohe  Stromdichten  mit 
einer  Beimengung  eines  Metalls  oder  einer  Metal- 
legierung,  deren  Schmelztemperatur  wesentlich  un- 
ter  derjenigen  des  Kupfers  liegt. 

Derartige  Gleitkontaktstücke  sind  insbesondere 
Kohlebürsten,  z.B.  für  Starter,  wie  auch  Schleifstük- 
ke,  z.B.  für  Pantographen. 

Übliche  Gleitkontaktstücke  enthalten  Zusätze 
von  Blei  oder  Antimon.  Zweck  der  Zusätze  ist  eine 
gute  Putzwirkung,  eine  Kühlung  des  Kontaktstücks 
im  Betrieb  und  auch  eine  gute  Gleitfähigkeit  am 
Gegenkontaktstück.  Diese  bekannten  Zusätze  sind 
aber  giftig  bzw.  umweltschädlich. 

Demgegenüber  liegt  daher  der  Erfindung  die 
Aufgabe  zugrunde,  ein  Gleitkontaktstück  vorzu- 
schlagen,  das  ohne  wesentliche  Zusätze  an  Blei 
oder  Antimon  auskommt,  ohne  daß  darunter  die 
Betriebseigenschaften  des  Gleitkontaktstücks  lei- 
den. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  Erfindung 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Beimengung  von 
Kupfer  getrennt  ist  und  keine  wesentlichen  Anteil 
an  Blei  oder  Antimon  enthält. 

Man  verwendet  somit  umweltunschädliche  Bei- 
mengungen,  vorzugsweise  Zinn  oder  Zink.  Diese 
Beimengungen  kann  man  aber  den  Grundbestand- 
teilen  (Kupfer,  Graphit)  nicht  einfach  beimischen, 
weil  sich  dann  eine  Legierung  ergäbe,  die  für  den 
gewünschten  Zweck  viel  zu  härt  wäre  und  die  auch 
keinen  ausreichend  niedrigen  Schmelzpunkt  hätte. 
Statt  dessen  geht  man  erfindungsgemäß  den  Weg, 
die  Beimengung  von  Kupfer  derart  zu  trennen,  daß 
sie  mit  dem  Kupfer  keine  Legierung  eingehen 
kann.  Sie  liegt  im  Gleitkontaktstück  also  als  solche 
vor  und  erfüllt  dort  ihre  Aufgabe,  wobei  das  Gleit- 
kontaktstück  praktisch  keine  Anteile  an  Blei  oder 
Antimon  mehr  enthält. 

Für  die  angestrebte  Trennung  der  Beimengung 
vom  Grundbestandteil  (Kupfer-Kohlenstoff)  gibt  es 
mehrere  Möglichkeiten.  Eine  erste  Möglichkeit  ist 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Beimengung  der- 
art  beschichtet  wird,  daß  sie  mit  dem  Kupfer  keine 
Legierung  eingeht.  Hierbei  ist  in  erster  Linie  an 
eine  Beschichtung  der  Beimengung  vor  dem  Ein- 
bringen  in  die  Preßform  zur  Herstellung  des  Gleit- 
kontaktstücks  gedacht. 

Eine  andere  Möglichkeit  ist  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Beimengung  derart  in  ein  Binde- 
mittel  eingebracht  wird,  daß  sie  mit  dem  Kupfer 
keine  Legierung  eingeht.  Hierbei  erfolgt  die  Tren- 
nung  also  beim  Herstellungsprozeß  des  Gleitkon- 
taktstückes.  Das  Bindemittel  kann  hierbei  auch  der 
Kohlenstoff  (Graphit)  sein,  ggf.  mit  anderen  Binde- 
mittelzusätzen.  Wesentlich  ist  es  auch  hier,  daß  die 
Beimengung  von  dem  Bindemittel  überzogen  wird. 

Eine  dritte  Möglichkeit  besteht  darin,  daß  das 
Gleitkontaktstück  aus  mehreren  Schichten  besteht, 

die  nebeneinander  so  angeordnet  sind,  daß  sie 
gemeinsam  einen  Gegenkontakt  (Stromabnehmer, 
Kollektor)  berühren  und  die  getrennt  voneinander 
das  Kupfer  bzw.  die  Beimengung  enthalten.  Die 

5  einzelnen  Schichten  werden  miteinander  verpreßt 
oder  verklebt  und  bilden  dadurch  das  Gleitkontakt- 
stück  aus.  Wenn  im  Rahmen  dieser  Erfindung  da- 
her  von  einer  Beimengung  gesprochen  wird,  so 
beinhaltet  dies  auch  ein  Gleitkontaktstück  mit  ne- 

io  beneinander  angeordneten,  diskreten  und  zu  dem 
Gleitkontaktstück  miteinander  verbunden  Schich- 
ten,  die  jeweils  getrennt  voneinander  das  Kupfer 
bzw.  die  Beimengung  enthalten. 

Die  in  Anspruch  6  angesprochenen  Gewichts- 
75  anteile  an  Beimengungen  sind  üblich. 

Anspruch  7  gibt  bevorzugte  Bindemittel  bzw. 
Beschichtungsmittel  an.  Es  sei  erwähnt,  daß  diese 
beim  Herstellungsvorgang  durch  Verkoken  elek- 
trisch  leitend  werden. 

20  Anspruch  8  gibt  abermals  bevorzugte  Binde- 
bzw.  Beschichtungsmittel  an. 

Die  Schmelztemperatur  der  gewählten  Beimen- 
gung  liegt  wesentlich  unter  derjenigen  von  Kupfer 
und  das  Oxid  der  Beimengung  ist  nicht  härter  als 

25  ca.  7,  gemessen  auf  der  Mohsschen  Härteskala. 

Patentansprüche 

1.  Gleitkontaktstück  für  hohe  Stromdichten  auf 
30  Kupfer-Kohlenstoffbasis  mit  einer  Beimengung 

eines  Metalls  oder  einer  Metallegierung,  deren 
Schmelztemperatur  wesentlich  unter  derjeni- 
gen  des  Kupfers  liegt, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  die  Beimengung  vom  Kupfer  getrennt  ist 
und  keine  wesentlichen  Anteile  an  Blei  oder 
Antimon  enthält. 

2.  Gleitkontaktstück  nach  Anspruch  1  , 
40  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Beimengung  derart  beschichtet  ist,  daß 
sie  mit  dem  Kupfer  keine  Legierung  eingeht. 

3.  Gleitkontaktstück  nach  Anspruch  1  , 
45  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Beimengung  derart  in  ein  Bindemittel 
eingebracht  ist,  daß  sie  mit  dem  Kupfer  keine 
Legierung  eingeht. 

50  4.  Gleitkontaktstück  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  aus  mehreren  Schichten  besteht,  die 
nebeneinander  so  angeordnet  sind,  daß  sie 
gemeinsam  einen  Gegenkontakt  berühren  und 

55  die  getrennt  voneinander  das  Kupfer  bzw.  die 
Beimengung  enthalten. 

5.  Gleitkontaktstück  nach  einem  der  Ansprüche  1 

2 
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bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Beimengung  im  wesentlichen  Zinn 
und/oder  Zink  oder  deren  Legierungen  enthält. 

5 
6.  Gleitkontaktstück  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  weniger  als  10  Gew.%  an  Beimengun- 
gen  enthält.  10 

7.  Gleitkontaktstück  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Bindemittel  bzw.  Beschichtungsmittel 
ein  Duroplast,  ein  Thermoplast,  Teer,  Pech,  75 
Wasserglas,  ein  Metall  und/oder  Graphit  ist. 

8.  Gleitkontaktstück  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Binde-  bzw.  Beschichtungsmittel  ein  20 
Kunstharz,  Chrom  oder  Nickel  oder  eine  Legie- 
rung  dieser  Metalle  ist. 
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